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Beispiel Aaretal:
Ungelöste Konflikte trotz
Uferschutzplanung

Vinzenz Gerber

Der Aarelauf zwischen Thun und Bern ist eine

Flusslandschaft von nationaler Bedeutung (BLN-

Gebiet). Die Uferbereiche, welche Reste der

ursprünglichen Auenlandschaft aufweisen, sind

weitgehend dem Naturschutz unterstellt. Der

Aarelauf ist aber auch ein wichtiges und

verkehrstechnisch gut erschlossenes Erholungsgebiet.

Vor allem an warmen Sommertagen gemessen

oft Tausende von Erholungsuchenden die

naturnahen Uferbereiche beim Feuern, Lagern und

Baden sowie die Fahrt im Schlauchboot auf der

Aare.

Im kantonalen See- und Flussuferrichtplan, der
die Uferschutzpläne der einzelnen Gemeinden

koordinieren soll, wird auf den grundlegenden Konflikt

hingewiesen1:

«Ausgehend von der Stadt Bern und ihrer
Agglomeration nimmt der Nutzungsdruck auf das
Gebiet rund um die Aare immer mehr zu. Im Interesse

der Erhaltung einer potentiell weitausgedehnten

Flussauenlandschaft gilt es, durch geeignete
und konsequent durchzuführende Massnahmen

den Nutzungsdruck zu vermindern und zu

kanalisieren».

Mit den im Richtplan dargestellten und in den

einzelnen Uferschutzplänen umzusetzenden
Massnahmen wird der Nutzungsdruck jedoch kaum

vermindert. Zwei Beispiele sollen zeigen, dass

der Konflikt zwischen dem Naturschutz und der

Erholung durch die vorgeschlagenen Massnahmen

eher noch verschärft wird:

• Die in den Uferschutzplänen bezeichneten
«Flächen für Erholung und Sport» sind auf die

Bedürfnisse der jeweiligen Ufergemeinde
ausgerichtet. Da kein konsequenter Schutz der

ökologisch besonders wertvollen Uferbereiche

vorgesehen ist, wird die viel grössere, weiter
zunehmende Zahl der Erholungsuchenden aus

andern, insbesondere städtischen Gemeinden

nicht nur die dazu geeigneten, sondern auch

die dazu nicht geeigneten, naturnah zu

erhaltenden Teile der Aarelandschaft belasten.

• Wenn aus ökologischen Gründen naturnahe

Verbauungen die betonierten Bühnen und

Streichwehre ersetzen, werden die

Erholungssuchenden ihre heute auf diesen harten Ufer-

verbauungen angelegten Lager- und Feuerplätze

wohl in Zukunft in den empfindlichen
Auenwald verlagern.

Um den Konflikt zwischen Naturschutz und Erholung

mit raumplanerischen Mitteln grundsätzlicher

anzugehen, müsste eine Erholungsplanung
erarbeitet werden, die räumlich und sachlich
umfassender angelegt ist, als dies die Uferschutzplanung

im Sinne des kantonalen See- und

Flussufergesetzes sein kann. Zum Beispiel eine

Erholungsplanung (im Sinne von Artikel 116 ff des

kantonalen Baugesetzes), die ausgehend von

einem kantonalen Richtplan stufengerecht durch
die betroffenen Regionen und Gemeinden umgesetzt

würde.

1 Baudirektion des Kan-

tons Bern, See- und

Flussuferrichtplan für das

Teilgebiet Region

Aaretal, Bern 1986
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